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Teilrevision privater Gestaltungsplan 
«Schweiter-Areal» - Genehmigung 

Gemeinde Horgen 

Lage Schweiter-Areal; südlich des Bahnhofs Oberdorf 

	

Massgebende 
	Revidierte Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 6. März 2018 (Teilrevision 2017) 

	

Unterlagen 	Bericht nach Art. 47 RPV zur Teilrevision 2017 vom 5. März 2018 (Ergänzung zum 
Planungsbericht vom 17. Dezember 2012 bzw. 20. September 2013) 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Der private Gestaltungsplan «Schweiter-Areal» wurde durch die Baudirektion mit Verfü-

der Planung gung vom 16. Dezember 2013 (ARE/153/2013) genehmigt. Im Dezember 2015 erfolgte 
ein Eigentümerwechsel bei den Liegenschaften. Um die verlangten, erhöhten Anforde-
rungen des Gestaltungsplans zu sichern, wurde daraufhin ein Studienauftrag für die Bau-
felder Al und C1/C3 durchgeführt. Im Rahmen der Projektbeurteilung hat sich gezeigt, 
dass die geltenden Gestaltungsplanvorschriften zu den Baubegrenzungslinien und zur 
Stellung der Gebäude präzisiert werden sollen. Mit der vorliegenden Teilrevision des pri-
vaten Gestaltungsplans «Schweiter-Areal» soll nun eine Regelung erfolgen, welche die 
Umsetzung der Resultate des Studienauftrags ermöglicht. 

Zustimmung Da der private Gestaltungsplan «Schweiter-Areal» und die vorliegende Teilrevision den 
Rahmen der geltenden Bau- und Zonenordnung (BZO) nicht überschreiten, bedarf es für 
die vorliegende Teilrevision lediglich der Zustimmung durch den Gemeinderat (vgl. 
§ 86 PBG und Ziffer 6.6.3 BZO). Der Gemeinderat Horgen stimmte mit Beschluss vom 
26. März 2018 der Teilrevision des privaten Gestaltungsplans «Schweiter-Areal» zu. Mit 
Schreiben vom 4. April 2018 ersucht die Gemeinde Horgen um Genehmigung der Vor-
lage. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung Die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans sieht lediglich Anpassungen an den Vor- 

der Vorlage schriften vor (Art. 3, Art. 6 Abs. 1 und 2 sowie Art. 23 GPV). 
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Wesentliche In Art. 3 GPV wird neu geregelt, dass die Bestimmungen der zum Zeitpunkt der Festset-
Festlegungen und zung des Gestaltungsplans gültigen Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Horgen gel-

Vorschriften ten, soweit die nachfolgenden Vorschriften und Richtlinien nichts Abweichendes bestim-
men. Zudem wird aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Anpassung des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) hinsichtlich der Harmonisierung der Baubegriffe in Art. 3 GPV festge-
schrieben, dass die alten Begrifflichkeiten und Definitionen zur Anwendung gelangen. 

Hinsichtlich der Baubegrenzungslinien wird in Art. 6 Abs. 1 GPV neu vorgegeben, dass im 
Baufeld C2 die jeweiligen Fassaden oder die Aussenbegrenzungen von Balkonen und 
Laubengängen über die gesamte Gebäudelänge und Höhe aller Obergeschosse auf die 
im Situationsplan bezeichnete Pflichtgebäudeflucht gestellt werden müssen. Zudem dür-
fen die Fassaden oberhalb der Kote 526.00 von der Pflichtgebäudeflucht zurückspringen. 

In Art. 6 Abs. 2 GPV werden neu Balkone und Vordächer ausgeschlossen, welche im 
Bereich der im Situation bezeichneten Pflichtgebäudefluchten die Baubegrenzungslinien 
überragen. 

Schliesslich ist eine Anpassung von Art. 23 GPV vorgesehen. Dabei geht es darum, dass 
das Inkrafttreten der neuen Regelungen geklärt wird. 

Ergebnis der Im vorliegenden Fall wurde auf eine Vorprüfung der Gestaltungsplanänderungen verzich-
Genehmigungsprüfung tet. 

Geändert oder aufgehoben werden kann der Gestaltungsplan nach der Inkraftsetzung vor 
Ablauf von 5 Jahren nur, wenn noch nicht nach den Gestaltungsplanvorschriften gebaut 
worden ist (vgl. BEZ 2003 Nr. 3 und 1985 Nr. 10). Untergeordnete Änderungen sind je-
doch jederzeit möglich (§ 82 und § 87 PBG). 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine untergeordnete Änderung der Gestaltungs-
planvorschriften, zumal neben wenigen redaktionellen Anpassungen lediglich die Be-
stimmung betreffend Baubegrenzungslinien präzisiert wird. 

C. 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der 
Kostenauflage gemäss Dispositiv II) und die Gemeinde Horgen sind durch die Genehmi-
gung nicht beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffe-
nen Privaten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG 
ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu 
veröffentlichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 
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Die Baudirektion verfügt: 

I. Die Teilrevision des privaten Gestaltungsplans «Schweiter-Areal», welcher der Ge-
meinderat Horgen mit Beschluss vom 26. März 2018 zugestimmt hat, wird geneh-
migt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 596.80 (106 528/83100.40.100) und 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Gemeinde Horgen wird eingeladen 

- Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen 

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen 

V. Mitteilung an 

- 	Gemeinde Horgen (unter Beilage von sechs Dossiers) 

- 	Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Geomatik + Vermessung, Weberstrasse 8, 8004 Zürich 
(Katasterbearbeiterorganisation KBO) 

- Realstone SA, Rafael Venetz, Bleicherweg 33, 8002 Zürich (Rechnungsadressatin) 

VERSENDET AM 1 7. JULI 2018 



Gebietsbetreuer ARE 

Privater Gestaltungsplan Schweiter-Areal 

Teilrevision 2017 

Gegenstand der Teilrevision 2017 
Rot/ Ret = Neue Bestimmung/ Aufzuhebende Bestimmung 

Vorschriften bzw. Plan M. 1:1'000 

G hd igentümerin: Real tone SA E 

K_S1' \ __, 	. 

Zustimmung des Gemeinderates am: 

GRB-Nr. 

Im Namen des Gemeinderates 

Zürich, den  	L 3  ' 

Horgen, den 	•CA   

er G 	schreiber: 

Von der Baudirektle Juti 2018 
genehmigt am:  	 BDV NR. 	C--54( /  41A  	 

Für ie Baudirektion: 

In Kraft gesetzt mit GRB-Nr.  	 auf den 	  
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Es wird folgender Gestaltungsplan i.S.v. § 83 ff. des Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 
7. September 1975 für eine städtebaulich besonders gute, wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige 
Überbauung festgesetzt. 

Art. 1 
Geltungsbereich 

(1) Für den Bereich des Schweiter-Areals, umfassend die Grundstücke 

Kat.-Nrn. 9366, 10843, 10844 und 10845 wird ein der Zustimmung 

des Gemeinderates bedürftiger privater Gestaltungsplan im Sinne 

von § 85 f. PBG und Ziffer 6.6.1 BZO Gemeinde Horgen erlassen. 

(2) Der Geltungsbereich ist in folgende Teilgebiete unterteilt: 

— Teilgebiet A mit dem Baufeld Al 

— Teilgebiet B mit den Baufeldern B1, B2 und B3 

— Teilgebiet C mit den Baufeldern Cl , C2 und C3 

Art. 2 
	

(1) Der Gestaltungsplan setzt sich aus den nachfolgenden Vorschriften 
Bestandteile 	 und dem zugehörigen Plan im Massstab 1:1'000 und den zugehöri- 

gen Richtlinien zusammen. 

Art. 3 
Vorgehendes und ergänzendes 	(1) Soweit die nachfolgenden Vorschriften und Richtlinien nichts Abwei- 
Recht 	 chendes bestimmen, gelten die Bestimmungen der zum Zeitpunkt der 

Festsetzung des Gestaltungsplans gültigen Bau- und Zonenordnung 

der Gemeinde Horgen sowie des übergeordneten Rechts. 

(2) Für den Gestaltungsplan gelten die Baubegriffe und Definitionen so-

wie die Mess- und Berechnungsweisen gemäss dem Planungs- und 

Baugesetz (PBG) bzw. der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) in den 

jeweiligen Fassungen bis 28. Februar 2017. 

Art. 4 
Richtlinien 

(1) Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts anderes bestimmen, 

gelten auch die Richtlinien mit Beilagen als zu berücksichtigende 

Vorschriften. 

(2) Von den Richtlinien darf vorbehältlich der Bestimmungen des Gestal- 

tungsplans sowie des übergeordneten Rechts aus wichtigen Gründen 

Stand: 17. Dezember 2012, rev. 20. September 2013, Teilrev s on 2017 
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Art. 5 (1)  
Baumasse 

(2)  

(3)  

Art. 6 
Baubegrenzungslinien, Stellung 
der Gebäude 

(1) 

abgewichen werden, sofern qualitativ insgesamt eine zumindest 

gleichwertige Lösung erzielt wird. Wirtschaftliche Überlegungen allein 

sind kein hinreichender Grund für solche Abweichungen. 

Im Teilgebiet A darf für Hauptgebäude eine maximale Baumasse von 

25'000 m3 beansprucht werden. 

Im Teilgebiet A nicht beanspruchte Baumasse darf auf die Bauberei-

che B und C übertragen werden. 

Baumassenübertragungen zwischen den Teilgebieten B und C sind 

zulässig. 

Die Gebäudegrundrisse sind innerhalb der im Plan angegebenen 

Baubegrenzungslinien anzuordnen; sie können unter Vorbehalt von 

Art. 19 Abs. 2 und Ziffer 6.6.3 BZO an diese Linien gestellt werden; 

im Baufeld C2 sind die jeweiligen Fassaden oder die Aussenbegren-

zungen von Balkonen und Laubengängen über die gesamte Gebäu-

delänge und Höhe aller Obergeschosse auf die im Situationsplan be-

zeichnete Pflichtgebäudeflucht zu stellen. Oberhalb der Kote 526.00 

dürfen die Fassaden von der Pflichtgebäudeflucht zurückspringen. 

(2) Vordächer und Balkone dürfen um höchstens 2 m über die Baube-

grenzungslinien hinausragen, Balkone jedoch höchstens auf einem 

Drittel der Fassadenlänge. Im Bereich der im Situationsplan bezeich-

neten Pflichtgebäudefluchten sind die Baubegrenzungslinie überra-

gende Balkone und Vordächer ausgeschlossen. 

(3) Die geschlossene Bauweise innerhalb der Teilgebiete ist auch bei 

direkt aneinanderstossenden Baubegrenzungslinien unter dem Vor-

behalt der Einhaltung der Bestimmung über die Gebäudelänge von 

Art. 8 erlaubt 

(4) Oberirdische Gebäude, die nicht für den dauernden Aufenthalt von 

Menschen bestimmt sind und deren grösste Höhe 4 m nicht über-

steigt, sind im Umfang von 5 % der in ein Bauvorhaben einbezoge-

nen Gebäudefläche mit Abstandsfläche von 3.50 m gegenüber allen 

Fassaden innerhalb der Baubegrenzungslinien zulässig. 

Stand: 17. Dezember 2012, rev. 20. September 2013, Teilrevision 2017 
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(5) Gebäude und Gebäudeteile ohne Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume 

sind zudem ausserhalb der Baubegrenzungslinien zulässig. Soweit 

es sich dabei um Tiefgaragen handelt, müssen diese vollständig un-

ter dem gestalteten Terrain liegen. Andere Gebäude dürfen auch das 

gewachsene Terrain nicht übersteigen. 

Art. 7 
	

(1) Die Gebäude im Baufeld B1 sind Schutzobjekte. Sie dürfen nicht 
Schutzobjekte 	 abgebrochen werden. Der Schutzumfang ist nach den einschlägigen 

Bestimmungen (§§ 203 ff. PBG) im Vorfeld des Baubewilligungsver-

fahrens zu bestimmen. 

Art. 8 	 (1) Es gelten folgende maximale Gesamthöhen ab gewachsenem Ter- 
Gebäudemasse 	 rain: 

Teilgebiet A: 10.5 m 

Teilgebiet B: 21.5 m; 
im westlichen Grenzbereich des Baufeldes B2 auf eine Tiefe 
von 3.50 m: 6.50 m 

Teilgebiet C: 21.5 m; die Parkgarage im Baufeld C3 darf die Ko-
te von 505.75 m ü.M. nicht übersteigen. 

(2) Im Teilgebiet A ist die Gebäudelänge auf 35 m beschränkt. 

(3) Das Baufeld B3 ist so zu unterteilen, dass (mindestens zwei) Ge-

bäudekörper mit dazwischen liegendem Abstand von mindestens 

13.50 m entstehen. 

Art. 9 
	

(1) Die Geschosszahl ist innerhalb der zulässigen Gesamthöhe frei. 
Geschosszahl 

(2) Dach- oder Technikgeschosse oberhalb der durch die Gesamthöhe 

gemäss Art. 8 bestimmten Ebenen sind nicht zulässig. 

Stand: 17. Dezember 2012, rev. 20. September 2013, Teilrevision 2017 
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Art. 10 	 (1) Das ganze Planungsgebiet ist der Empfindlichkeitsstufe III gemäss 
Empfindlichkeitsstufe 	 Art. 43 der eidgenössischen Lärmschutzverordnung zugewiesen. 

(2) Im Teilgebiet A dürfen Neubauten mit Wohnungen nur erstellt wer-

den, wenn an den Lüftungsfenstern lärmempfindlicher Wohnräume 

bezüglich Strassenverkehrs- und Eisenbahnlärm die Immissions-

grenzwerte der Empfindlichkeitsstufe II eingehalten sind. 

Art. 11 
Nutzweise 

(1) Neben Wohnnutzungen sind unter Vorbehalt von Art. 12 Handels-

und Dienstleistungsbetriebe aller Art, Hotels, Kongress- und Ver-

sammlungszentren, Schulen und Ausbildungsstätten, Konzert- und 

Mehrzweckhallen sowie höchstens mässig störende Betriebe zuläs-

sig. 

(2) Unzulässig sind publikumsintensive Nutzungen wie Fachmärkte und 

Einkaufszentren generell sowie Freizeitzentren usw., bei denen er-

fahrungsgemäss ein grosses motorisiertes Individualverkehrsauf-

kommen nicht verhindert werden kann. 

(3) Eingangsgeschosse von Gebäuden, die im Baufeld C2 liegen resp. 

im Baufeld B2 an die Dammstrasse angrenzen, haben in einer ers-

ten Bautiefe eine lichte Höhe von mindestens 4 m aufzuweisen. Die-

se Beschränkung gilt nicht für Parkgaragen. 

(4) Im Baufeld C3 sind neben einer Parkgarage nur WC-Anlagen sowie 

eine Kioskanlage von max. 80 m2 zulässig. 

Art. 12 
Wohnnutzung 

(1) Im ganzen Schweiter-Areal darf die Wohnnutzung 50 % der realisier-

ten Baumasse über dem gewachsenen B 

(2) oden nicht überschreiten, wobei Parkgaragen für Motorfahrzeuge 

ausser Betracht bleiben. 

(3) Das Teilgebiet A ist primär für die Wohnnutzung reserviert. Im Ma-

ximum darf hier ein Anteil von 25 % der oberirdischen Baumasse für 

wohnquartierverträgliches Gewerbe realisiert werden. 

Stand: 17. Dezember 2012, rev. 20. September 2013, Teilrevision 2017 
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(4) Die Baufelder B1, B2 und B3 sowie die Baufelder Cl und C2 dürfen 

soweit für Wohnnutzungen beansprucht werden, als damit die Be-

schränkung auf 50 % der Baumasse des Gesamtareals gemäss 

Abs. 1 nicht überschritten wird. 

(5) Die maximal zulässige Baumassenziffer von 5.25 m3/m2 in der In-

dustriezone 17 mit Sondernutzung und von 4.5 m3/m2 in der Indust-

riezone 16 mit Sondernutzung darf innerhalb der anrechenbaren 

Landfläche nicht überschritten werden. 

Art. 13 
Gestaltung 

(1) Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zu-

sammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung im 

Ganzen und in ihren Teilen so zu gestalten, dass eine besonders gu-

te Gesamtwirkung entsteht. Die an Arealüberbauungen zu stellenden 

qualitativen Anforderungen (§ 71 PBG) sind zu erfüllen. 

Art. 14 
	

(1) Ausserhalb des Baufeldes B1 sind nur Flachdächer mit einer Nei- 
Dachgestaltung 	 gung von max. 5° zulässig. Im Übrigen gilt Ziffer 9.3 der BZO. 

(2) Oberhalb der durch das Mass der Gesamthöhe bestimmten Ebenen 

sind nur technisch bedingte Aufbauten wie Kamine, Abluftrohre, 

Treppenhäuser, Absturzsicherungen, Anlagen zur Gewinnung von 

erneuerbarer Energie und Liftüberfahrten zulässig. 

Art. 15 
Freiraum 

(1) Es gilt eine Freiflächenziffer von 20 %. Mindestens die Hälfte davon 

ist als zusammenhängende Fläche auszugestalten. 

(2) Das Dach der Parkgarage im Baufeld C3 ist als Begegnungsfläche 

auszugestalten und öffentlich zugänglich zu machen. 

(3) Angemessene Teile der Freiflächen sind an verkehrsabgewandter 

Lage kinder- und jugendgerecht zu gestalten. 

Stand: 17. Dezember 2012, rev. 20. September 2013, Teilrevision 2017 



Seite 7/8 

Art. 16 
Bachöffnung 

(1) Der Oberdorferbach und der Rubschbach sind zwischen den im Plan 

bezeichneten Anschlusspunkten gestalterisch und ökologisch in die 

Freiraumgestaltung zu integrieren und soweit möglich offen zu füh-

ren. Der Gewässerraum ist gemäss Art. 41c GSchV naturnah zu ge-

stalten und extensiv zu bewirtschaften. Es dürfen darin keine be-

festigten Anlagen erstellt werden. 

Art. 17 (1)  
Erschliessung MIV 

(2)  

(3)  

Art. 18 (1) 
Parkierung 

Art. 19 (1)  
Fusswegverbindungen 

(2)  

(3)  

Art. 20 (1) 
Energie 

Die Teilgebiete A und C werden von der Oberdorfstrasse her via 

Neugasse erschlossen. 

Die Zufahrt zum Teilgebiet B erfolgt über die Dammstrasse. Für die-

ses Teilgebiet bestimmte Parkgaragen können auch an die Neugas-

se angeschlossen werden. 

Die Zufahrt zum Teilgebiet C ist auch über die Tödistrasse möglich. 

Abstellplätze für Dauernutzer (Bewohner und Beschäftigte) sind un-

terirdisch anzuordnen oder in oberirdische Gebäude zu integrieren. 

Durch das Areal ist eine öffentliche Fusswegverbindung vorzusehen, 

welche von der Haltestelle Panorama zum Oberdorferbach und von 

dort zum Perronzugang beim Bahnhof (Passerelle) führt. 

Entlang der Dammstrasse ist nordwestlich des Baufeldes B1, ent-

sprechend den dort geltenden Baulinien, eine öffentlich zugängliche 

Zirkulationsfläche herzurichten. Diese ist an die Passerelle, gemäss 

Absatz 1, anzuschliessen. 

Innerhalb des Areals ist ein auf die Bedürfnisse der Bewohner und 

Nutzer ausgerichtetes Fusswegnetz sicherzustellen 

Neubauten sind im Minergie-Standard zu erstellen und zu zertifizie-

ren. Soweit technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich zu-

mutbar, gilt dies auch für Umbauten. 

Stand: 17. Dezember 2012, rev. 20. September 2013, Teilrevision 2017 
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Art. 21 
	

(1) Im Baubewilligungsverfahren sind in einem Umgebungsplan die Flä- 
Ökologischer Ausgleich 	 chen für einen angemessenen ökologischen Ausgleich im Sinne von 

Art. 15 der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzverordnung 

auszuweisen. 

Art. 22 
Etappierung 

(1) Die Überbauung kann mit beliebiger Etappierung realisiert werden. 

(2) Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass jede Etappe für sich die 

gestalterischen und baurechtlichen Anforderungen erfüllt und das 

Konzept der Gesamtüberbauung nicht ungünstig präjudiziert. 

Art. 23 
Inkrafttreten 

(1) Der Gemeinderat Horgen hat dem privaten Gestaltungsplan Schwei-

ter-Areal am 17. Dezember 2012 und als Folge eines Genehmi-

gungsvorbehalts am 30. September 2013 zugestimmt. Von der Bau-

direktion am 16. Dezember 2013 mit Beschluss Nr. 153/2013 ge-

nehmigt. Datum der öffentlichen Bekanntmachung und Inkrafttreten: 

10. Januar 2014. 

(2) Der Gemeinderat Horgen hat der Teilrevision des privaten Gestal- 

tungsplans Schweiter-Areal am 	 zugestimmt. Von 

der Baudirektion am 	  mit Beschluss Nr. 

	 genehmigt. 

  

Datum der öffentlichen Bekanntmachung und Inkrafttreten: 

    

05. März 2018 

Stand: 17. Dezember 2012, rev. 20. September 2013, Teilrevision 2017 



Schweiter-Areal Horgen 	re REALSTONE 

Privater Gestaltungsplan 
Planungsbericht zur Teilrevision 2017 

Ergänzung zum Planungsbericht gemäss RPV Art. 47 
vom 17. Dezember 2012, rev. 20. September 2013 

Beteiligte am Planungsbericht zur Teilrevision vom 26. September 2017: 

Grundeigentümerin/Bauherrschaft: Realstone SA, handelnd für den Realstone Development Fund 

Architektur: Galli Rudolf Architekten AG 

Im Dezember 2015 hat die Realstone SA das Schweiter-Areal von der Credit Suisse erworben. Um die verlangten er-

höhten Anforderungen des Gestaltungsplanes zu sichern, wurde ein Studienauftrag in Einbezug der Baukommission 

Horgen durchgeführt. Im Rahmen des Studienverfahrens tauchten offene Fragen zur Interpretation von Art. 6 Abs. 1-2 

auf. Auf der Basis des Siegerprojektes von Galli Rudolf Architekten AG, welches von der Jury zur Weiterbearbeitung 

empfohlen wurde, soll im Rahmen dieser Teilrevision der Art. 6 Abs.1-2 geschärft werden um eine qualitativ bessere 

Lösung zu ermöglichen. Dies ist im Interesse des Vollzugs und der Rechtssicherheit. Eine entsprechende Anpassung 

wurde in Zusammenarbeit und im Einverständnis der Gemeinde entwickelt. Es handelt sich um eine untergeordnete 

Änderung. Die Planbeständigkeit gemäss § 87 resp. § 82 PBG wird nicht tangiert. Artikel 6 ist formeller Gegenstand der 

Teilrevision. Im Rahmen der Teilrevision wird überdies Artikel 3 redaktionell angepasst. 

Redaktionelle Anpassung zu Art. 3 Abs. 1 und 2: 

Am 1. März 2017 traten Gesetzesänderungen am PBG und an der ABV in Kraft, welche im Zusammenhang mit der 

Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) stehen. Der Kanton Zürich ist der Ver-

einbarung nicht beigetreten, hat aber entschieden, die Harmonisierung umzusetzen. Die Gemeinden haben bis 28. 

Februar 2025 Zeit, ihre Bau- und Zonenordnungen anzupassen. Die Gemeinde Horgen hat ihre Bau- und 

Zonenordnung noch nicht angepasst. Solange die BZO nicht harmonisiert ist, ist auch für die Gemeinde Horgen die 
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bis zum 28. Februar 2017 geltende „historische" Gesetzesfassung massgebend. Um den künftigen Vollzug zu erleich-

tern und die Rechtssicherheit innerhalb des Gestaltungsplanperimeters zu erhöhen, sollen auch künftige Bauvorhaben 

nach den heute geltenden Baubegriffen, Definitionen, Mess- und Berechnungsweisen des Planungs- und Baugesetzes 

(PBG) bzw. der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) in den jeweiligen Fassungen bis 28. Februar 2017 beurteilt werden. 

Dies ist zweckmässig, da der Gestaltungsplan nach diesen Definitionen aufgestellt und genehmigt wurde. 

Folgende Punkte im Art. 6 "Baubegrenzungslinien, Stellung der Gebäude" sollen angepasst werden: 

Absatz (1) Fassaden oder Aussenbegrenzungen von Balkonen und Laubengängen müssen über die gesamte 

Gebäudelänge und Höhe aller Obergeschosse auf die Pflichtgebäudeflucht gestellt werden. 

Der ursprüngliche Gestaltungsplan ermöglicht aufgrund seiner Formuliereung nicht, dass auf dem Baufeld C2 an den 

beiden dem See zugewandten Pflichtbaulinien eine Balkonschicht oder offenen Laubengänge realisiert werden können. 

Diese im Richtprojekt vorkommenden Massnahmen stärken jedoch die Gesamtanlage im städtebaulichen Kontext, die 

Aussenräume sowie die Beziehung der einzelnen Gebäude und ihren Nutzern zum vorgesehenen Platz. Das Projekt 

würde durch diese Anpassung des Gestaltungsplanes erheblich an Qualität gewinnen. Deshalb wurde eine entspre-

chende Überarbeitung bereits im Prozess des Studienauftrages im Mai 2017 in Zusammenarbeit mit der Baukommissi-

on als sehr sinnvoll erachtet. Eine Anpassung ermöglicht dementsprechend, nicht nur die Fassaden, sondern die Aus-

senbegrenzungen von Balkonen und Laubengängen über die gesamte Gebäudelänge und Höhe aller Obergeschosse 

auf die Pflichtgebäudeflucht zu stellen. 

Absatz (1) Oberhalb der Kote 526.00 dürfen die Fassaden von der Pflichtgebäudeflucht zurückspringen. 

Das oberste Geschoss, welches innerhalb der zulässigen Gebäudehöhe beider Zonen (16 mit 17.50m und 17 mit 21.50m) 

liegt, springt innerhalb der zulässigen Mantellinie von der Pflichtgebäudeflucht zurück, was gemäss aktueller Formu-

lierung des Gestaltungsplanes nicht zulässig wäre, denn die Fassaden aller Geschosse müssen auf der Pflichtbaulinie 
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liegen, weshalb ein Rücksprung nicht möglich ist. Nach den Richtlinien zum Gestaltungsplan haben die Pflichtbaulinien 

jedoch das Ziel, den öffentlich zugänglichen Platzbereich im Zentrum des Gestaltungsplan Perimeters volumetrisch 

zu fassen. Dies ist auch mit rückspringendem oberstem Vollgeschoss der Fall. Die zurückspringende Setzung des 

obersten Geschosses ist auch ein architektonischer Entscheid mit dem Ziel, durch die volumetrischen Konstellation und 

die präzise städtebauliche Setzung, eine qualitätsvolle Verbindung zu den benachbarten Gebäuden zu schaffen. Eine 

Anpassung des Gestaltungsplanes, dass man ab der Kote 526.00 von der Pflichtgebäudeflucht zurückspringen kann, 

ermöglicht dies und wurde mit der Baukommission vorbesprochen. 

Absatz (2) Mit Ausnahme der Pflichtgebäudeflucht dürfen Vordächer und Balkone um höchstens 2 m über die 

Baubegrenzungslinien hinausragen, Balkone jedoch höchstens auf einem Drittel der Fassadenlänge. 

Die Präzisierung, dass bei einer Pfllichtgebäudeflucht Vordächer und Balkone nicht über die Baugegrenzungslinie hin-

ausragen dürfen, präzisiert das ortsbauliche Anliegen, den öffentlich zugänglichen Platzbereich im Zentrum des Gestal-

tungsplan Perimeters volumetrisch zu fassen. 

Auswirkungen: 

Die Revision ist von untergeordneter Natur. Die Teilrevision dient primär der Präzisierung der bisherigen Bestimmung. 

Die dem GP zugrunde gelegte Idee einer räumlichen Fassung des Platzes bleibt erhalten. 

Verfahren: 

Der teilrevidierte private Gestaltungsplan Schweiter-Areal wird mit Rechtskraft der kantonalen Genehmigung gültig. 

Die Rechtskraftbescheinigung kann erst nach Ablauf der Rekursfrist eingeholt werden, welche nach der Publikation der 

kantonalen Genehmigung beginnt. Die Gemeinde Horgen publiziert das Datum der Inkraftsetzung gemäss § 6 PBG, 

sobald die Rechtskraftbescheinigung vorliegt. In der Folge wird Art. 23 redaktionell nachgeführt. 

05. März 2018 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 02.11.2018 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000063 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Horgen - Hochbauamt, Bahnhofstrasse 10, 8810 
Horgen

Teilrevision Privater Gestaltungsplan "Schweiter-Areal", Horgen, Bekanntmachung des 
Inkrafttretens

Betrifft: 8810 Horgen      
Die Teilrevision des Privaten Gestaltungsplans "Schweiter-
Areal" wurde vom Gemeinderat Horgen am 26. März 2018 
und von der Kant. Baudirektion Zürich mit Verfügung vom 
17. Juli 2018 genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung 
des Baurekursgerichts vom 24. Oktober 2018 ist kein Rechts-
mittel ergriffen worden. Die Teilrevision des Privaten Gestal-
tungsplans "Schweiter-Areal" tritt am Tag nach der Publikati-
on in Kraft. 

Rechtliche Hinweise:  

Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder 
Rekurse:  
Gemeinde Horgen - Hochbauamt 
Bahnhofstrasse 10, Postfach 
8810 Horgen
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